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6. Ansprüche volkseigener Betriebe und staatlicher Einrich
tungen sowie andere dem Volkseigentum zustehende An
sprüche;

7. sonstige Ansprüche.
(2) Bei mehreren gleichrangigen Pfändungen geht die zeit

lich früher erfolgte Pfändung der später erfolgten Pfändung 
vor; gleichzeitig erfolgte Pfändungen sind zu gleichen Antei
len zu berücksichtigen.

(3) Auf Antrag eines Gläubigers, des Schuldners oder des 
Drittschuldners hat der Sekretär des Kreisgerichts, das für 
die Vollstreckung aus der zuerst zugestellten Pfändungsan
ordnung zuständig ist, die Reihenfolge der Erfüllung durch 
Beschluß festzustellen. Der Drittschuldner hat seinem Antrag 
die weiteren Pfändungsanordnungen beizufügen.

(4) Wurde ein Anspruch des Schuldners auf Herausgabe 
oder Leistung einer Sache mehrfach gepfändet, hat der Dritt
schuldner dem Kreisgericht, das für die Vollstreckung aus 
der zuerst zugestellten Pfändungsanordnung zuständig ist, 
unter Beifügung der Pfändungsanordnungen davon Mittei
lung zu machen und die Sache an den Sekretär dieses Ge
richts herauszugeben.

§ 106
Gerichtliche Festlegung

Bestehen Unklarheiten darüber, in welcher Höhe die Ar
beitseinkünfte des Schuldners der Pfändung unterliegen, 'hat 
der Sekretär auf Antrag des Gläubigers, des Schuldners oder 
des Drittschuldners den pfändbaren Betrag zu ermitteln und 
festzulegen.

§ 107
Abweichende Festlegung der Pfändbarkeit

(1) Zugunsten des Schuldners können von den Regelungen 
der §§ 101 bis 103 abweichende Festlegungen getroffen wer
den, wenn das zur Vermeidung von durch außergewöhnliche 
Umstände bedingten ungerechtfertigten Härten für den 
Schuldner und seine Familie dringend erforderlich und dem 
Gläubiger zuzumuten ist.

(2) Zugunsten des Gläubigers können abweichende Fest
legungen getroffen werden, wenn durch sie eine dem Schuld
ner zumutbare schnellere Tilgung des Anspruchs des Gläubi
gers erreicht werden kann oder wenn durch die auf § 102 
beruhende Beschränkung der Pfändbarkeit der Arbeitsein
künfte für den Gläubiger eine unzumutbare Härte entsteht.

(3) Über die abweichende Festlegung entscheidet der Se
kretär durch Beschluß. Bei seiner Entscheidung hat er auch 
die Rechte weiterer Gläubiger und alle Verpflichtungen des 
Schuldners zu berücksichtigen.

(4) Eine abweichende Festlegung kann auch vom Gläubiger, 
vom Schuldner oder vom Drittschuldner beantragt werden. 
Der Betrieb soll als Drittschuldner einen solchen Antrag dann 
stellen, wenn er feststellt, daß die Voraussetzungen des Abs. 1 
vorliegen.

§ 108
Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses

(1) Beendet ein Werktätiger, dessen Arbeitseinkünfte ge
pfändet sind, sein Arbeiterechtsverhältnis, hat der Betrieb 
dem Werktätigen eine Bescheinigung über das Vorliegen der 
Pfändung auszuhändigen. Die Aushändigung ist in den be
trieblichen Unterlagen zu vermerken. Auf der letzten Seite 
des Ausweises für Arbeit und Sozialversicherung ist der Ver
merk „Bescheinigung ausgehändigt“ einzutragen; dieser Ver
merk ist mit Betriebsstempel, Datum und Unterschrift zu 
versehen.

(2) Die dem Werktätigen auszuhändigende Bescheinigung 
muß folgende Angaben enthalten:
1. die Bezeichnung des Kreisgerichts, das die Pfändungsan

ordnung erlassen hat, und das Gerichtsaktenzeichen;
2. den Namen und die Anschrift des Gläubigers;

3. die Art und die Höhe des Anspruchs des Gläubigers;
4. den monatlich gezahlten Betrag und den letzten Zahlungs

termin ;
5. den an den Gläubiger auf Grund der Pfändung gezahlten 

Gesamtbetrag;
6. den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsrechtsverhält

nisses.
(3) Je eine Durchschrift dieser Bescheinigung hat der Be

trieb dem Gläubiger und dem Kreisgericht unverzüglich zu 
übersenden. Soweit der Betrieb davon Kenntnis hat, ist auch 
die neue Arbeitsstelle des Werktätigen mitzuteilen.

(4) Die dem Betrieb zugestellte Pfändungsanordnung und 
weitere in dieser Sache ergangene Entscheidungen (Pfän
dungsunterlagen) sind auf Anforderung eines anderen Be
triebes oder des Kreisgerichts an den Anfordernden abzu
geben. Das Gericht ist von der Abgabe zu benachrichtigen. 
Wenn eine Anforderung nicht erfolgt ist und die Vorausset
zungen' des § 109 Abs. 1 nicht vorliegen, hat der Betrieb die 
Pfändungsunterlagen nach Ablauf von 6 Monaten an das 
Kreisgericht zurückzugeben.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung, 
wenn der Werktätige in Untersuchungshaft genommen oder 
zum Antritt einer Strafe mit Freiheitsentzug geladen wird.

§ 109
Ruhen des Arbeitsrechtsverhältnisses

(1) Tritt das Ruhen des Arbeitsrechtsverhältnisses des 
Werktätigen ein, hat der Betrieb nach § 108 Absätze 1 bis 3 
zu verfahren und die Pfändungsunterlagen an das Kreisge
richt zurückzusenden, wenn die Wiederaufnahme der Arbeit 
im bisherigen Betrieb ungewiß ist. Ist die Wiederaufnahme 
der Arbeit im bisherigen Betrieb gewiß, behält er die Pfän
dungsunterlagen bis zur Arbeitsaufnahme und' führt die Pfän
dung fort.

(2) Dem Kreisgericht ist der Zeitpunkt des Beginns, die 
voraussichtliche Dauer und der Grund des Ruherts des Ar
beitsrechtsverhältnisses sowie der Zeitpunkt der Wiederauf
nahme der Arbeit mitzuteilen.

(3) Wird das Arbeitsrechtsverhältnis beendet, ist § 108 
anzuwenden.

§ HO
Begründung eines neuen Arbeitsrechtsverhältnisses

(1) Bei der Begründung eines neuen Arbeitsrechtsverhält
nisses hat der einstellende Betrieb zu prüfen, ob dem Werk
tätigen nach § 108 Abs. 1 eine Bescheinigung ausgehändigt 
ist. Eine erteilte Bescheinigung ist vom Betrieb einzuziehen. 
Die Pfähdungsunterlagen sind vom bisherigen Betrieb anzu
fordern, und die Pfändung ist vom einstellenden Betrieb fort
zuführen.

(2) Bis zum Eingang der Pfändungsunterlagen hat der ein
stellende Betrieb den aus der Bescheinigung ersichtlichen Be
trag, der vom bisherigen Betrieb an den Gläubiger monatlich 
ausgezahlt wurde, von den Arbeitseinkünften einzubehalten 
und an den Gläubiger zu zahlen.

(3) Legt der Werktätige die ihm erteilte Bescheinigung 
nicht vor oder läßt sich die Aushändigung einer Bescheini
gung infolge Neuausstellung des Ausweises für Arbeit und 
Sozialversicherung nicht feststellen, hat der einstellende Be
trieb unverzüglich beim bisherigen Betrieb Rückfrage über 
das Vorliegen einer Pfändung zu halten und vorhandene 
Pfändungsunterlagen zur Fortführung der Pfändung anzu
fordern.

(4) Erfolgt die Pfändung nach § 102, ist nach Zugang der 
Pfändungsunterlagen der von den Arbeitseinkünften des 
Schuldners pfändbare Betrag neu festzustellen, von den Ar
beitseinkünften einzubehalten und an den Gläubiger zu zah
len. Der einstellende Betrieb hat die nach § 100 Abs. 1 vor
geschriebene Mitteilung zu machen und den Zeitpunkt der 
Arbeitsaufnahme mitzuteilen.


